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Kirchgemeindeversammlung 
 

Sonntag, 29. Oktober 2023 
ca. 10.30 Uhr  
Kirche Umiken 
(nach dem Gottesdienst) 

 

mit darauffolgendem Apéro 
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Traktanden 

 
1. Wahl der Stimmenzähler/innen 

2. Protokoll der Kirchgemeindeversammlung vom 11. Juni 2023 
Das Protokoll konnte eingesehen oder als Druck angefordert werden. 

3. Budget 2024 

4. Reduktion Sitze Mitglieder in der Kirchenpflege von derzeit 9 auf 6 
Gemäss § 26eGO KGV kann die Kirchgemeindeversammlung eine 
Reduktion der Sitze beantragen 

5. Ergänzungswahl Kirchenpflege 
Derzeit sind 4 Mitglieder in der Kirchenpflege vertreten. Gemäss § 
26e GO KGV werden freie Sitze in der Kirchenpflege jährlich an einer 
Kirchgemeindeversammlung zur Wahl traktandiert. Gem. § 58.1 KO 
ist im ersten Wahlgang jedes stimmberechtigte Mitglied der 
Kirchgemeinde wählbar. 

6. Informationen und Impressionen aus der Kirchgemeinde 

7. Verschiedenes 
 

 

 

 

 

 

 

 

Das Protokoll der KGV vom 11. Juni 2023 und das Budget 2024 liegen vom  
09. Oktober bis 27. Oktober 2023 während der ordentlichen Bürostunden in der 
Gemeindekanzlei, Finanzverwaltung, Riniken auf. 
 
 
 
 
Aus Kosten- und Umweltgründen verzichten wir auf den Versand an jeden Haushalt. 
Die Broschüre kann auf der Homepage der Kirchgemeinde unter www.ref-umiken.ch 
heruntergeladen werden. 
 
Wer die Broschüre in Papierform wünscht, kann diese im Sekretariat unter der 
Telefonnummer 056 441 87 40 oder unter sekretariat@ref-umiken.ch anfordern. 
Zudem werden einige Exemplare in der Kirche Umiken und im Zentrum Lee in Riniken 
aufgelegt. 

mailto:sekretariat@ref-umiken.ch
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Vorwort 
 
Geschätzte Kirchgemeindemitglieder 
 
Im Namen der Kirchenpflege dürfen wir Sie herzlich zur zweiten ordentlichen 
Kirchgemeindeversammlung im Jahr 2023 einladen. 
 
Nebst dem Budget für das Jahr 2024 wird an der Herbst-Kirchgemeindeversammlung 
die Reduktion der Sitze der Mitglieder in der Kirchenpflege von derzeit 9 auf 6 sowie 
die Ergänzungswahl Kirchenpflege beschlossen. 
 
Budget 2024: 
Basierend auf den vorliegenden Informationen und Annahmen resultiert für das Budget 
2024 ein Aufwandüberschuss von CHF 9’851.00. Die Kirchensteuern, die den grössten 
Ertragsposten ausmachen, sind äusserst schwer zu budgetieren. Bei den 
Personalaufwendungen schlägt vor allem die Besoldung aufgrund der von der Synode 
beschlossenen Lohnerhöhung für alle Mitarbeiter zu Buche.  
 
Alle Erläuterungen finden Sie unter Traktandum 3 Budget 2024. Vielen Dank an dieser 
Stelle an unsere katholische Partnergemeinde, ohne die wir das Zentrum Lee nicht 
finanzieren und unterhalten könnten.  
 
Bei allen, die bei der Erstellung des Budgets für das Jahr 2024 mitgeholfen haben, 
bedanken wir uns recht herzlich. Ein spezieller Dank geht an Cynthia Schaffner, 
unsere Kirchengutsverwalterin. 
 
Es würde uns freuen, eine grosse Anzahl Kirchgemeindemitglieder an der 
Kirchgemeindeversammlung begrüssen zu dürfen. 
 
 
Die Kirchenpflege Umiken, im September 2023  
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Beschlüsse der letzten Kirchgemeindeversammlung: 
 
Das Protokoll der ausserordentlichen Kirchgemeindeversammlung vom 22.01.2023 
wurde einstimmig genehmigt. 
 
Die Rechnung 2022 mit Bericht und Antrag der Rechnungsprüfungskommission wurde 
einstimmig genehmigt. 
 
An der Ersatzwahl der Rechnungsprüfungskommission wurden Karl Vischer, Umiken 
und Markus Rohr, Umiken mit je 28 Stimmen gewählt. 
Somit ist die Rechnungsprüfungskommission für den Rest der Amtsperiode 2023 - 
2026 komplett. 
 
Gegen die Beschlüsse wurde während der Einsprachefrist kein Referendum ergriffen, 
somit sind sämtliche Beschlüsse rechtskräftig. 
 

 

 

1. Wahl der Stimmenzähler/innen 
 
 
2. Protokoll der Kirchgemeindeversammlung vom 11. Juni 2023 

Laut Vorschriften der Landeskirche dürfen keine Wortprotokolle mit Namen 
veröffentlicht werden. Wer das Protokoll einsehen möchte, kann dies auf 
Voranmeldung während den offiziellen Bürozeiten im Sekretariat, Zentrum Lee 
Riniken (Tel. 056 441 87 40) lesen. 

 
 
3. Budget 2024 
 
 
3.1 Erläuterungen zum Budget 2024 
 
Die Kirchenpflege schlägt Ihnen das Budget 2024 mit einem Steuerfuss von 19% vor. 
 

390 Allgemeine Verwaltung 

390.301.00 

+ 

390.304.00 

Aufgrund der beschlossenen Lohnerhöhung per 01.01.2024 durch die 
Synode und zur Entlastung der Kirchenpflege und daraus 
resultierenden zusätzlichen Aufgaben wurde das Pensum von Claudia 
Schaub (Sekretariat) um 5% auf 60% erhöht, weshalb sich das Budget 
um CHF 7'000.00 (390.301.00) bzw. CHF 800.00 (390.304.00) erhöht. 

390.311.00 Für die Erneuerung der Telefonanlage wurden zusätzlich CHF 1’000.00 
budgetiert. 

390.352.01 Die Entschädigung für den Kirchensteuerbezug ist vom Steuerertrag 
abhängig. Er beträgt anteilsmässig 5%. 
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391 Pfarramt, Gottesdienst 

391.301.01 Aufgrund der beschlossenen Lohnerhöhung per 01.01.2024 durch die 
Synode erhöht sich der Bruttolohn der Pfarrperson um CHF 4'521.00. 

391.308.00 Aufgrund des 14wöchigen Sabbaticals von Pfarrer W. von Ungern-
Sternberg werden CHF 20'000.00 für eine Stellvertretung budgetiert. 

391.436.00 Von der Landeskirche werden die Stellvertretungskosten refundiert, 
jedoch maximal 50% des Bruttolohnes von W. von Ungern-Sternberg. 

391.309.03 Die Beiträge für den Sigristenverband sind nicht mehr separat 
angeführt, sondern unter 391.309.02 Übrige Personalkosten budgetiert. 

393 Kirchliche Anlässe 

393.317.05 Für ein Sommerlager werden zusätzlich CHF 1’570.00 vorgesehen. 

394 Liegenschaften 

394.301.01 
394.301.02 
394.303.00 

Aufgrund der beschlossenen Lohnerhöhung per 01.01.2024 durch die 
Synode erhöht sich der Bruttolohn der Mitarbeiter und somit auch die 
Sozialversicherungsbeiträge. 

394.311.01 Budgeterhöhung für die Ersatzanschaffung Beamer. 

394.314.01 
 

Für die Gebäude Umiken wurden Unterhaltsarbeiten für die 
Alterssanierung sowie der 2jährliche Rückschnitt der Bäume rund um 
die Kirche in Höhe von CHF 7'000.00 budgetiert. 

397 Steuern 

397.361.00 Basis für die Berechnung des Zentralkassenbeitrags an die 
Landeskirche sind die Steuereinnahmen des Jahres 2022. 

397.400.01 Aufgrund der erfreulichen Steuereinnahmen im Jahr 2022 wurden die 
Steuereinnahmen im Vergleich zum Budget 2023 um CHF 15'000.00 
erhöht. 

397.400.02 Auf eine Budgetierung der Quellensteuern wurde mangels Angaben 
verzichtet. 

399 Abschluss 

399.381.00 Im Budget resultiert ein Aufwandüberschuss von CHF 9'851.00. 

  

Antrag: Die Kirchenpflege beantragt der Kirchgemeindeversammlung, das 
Budget 2024 mit einem Steuerfuss von 19% zu genehmigen. 
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3.2 Zusammenzug zum Budget 2024 
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3.3 Budgetauszug 
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Reformierte Kirche Umiken - Kirchgemeindeversammlung 29.10.2023 Seite 11 

4. Reduktion Sitze Mitglieder in der Kirchenpflege von derzeit 9 auf 6  
 
Sind für die Beschlussfähigkeit der Kirchenpflege gemäss § 46 Abs. 1 KO 
genügend Kandidatinnen und Kandidaten gewählt und bleiben noch Sitze frei, 
sind mindestens einmal pro Jahr Wahlen zu traktandieren oder es ist an der 
Kirchgemeindeversammlung eine Reduktion der Sitze zu traktandieren (§ 24a 
RWA).  
 

5. Ergänzungswahl Kirchenpflege 
 
Derzeit sind 4 Mitglieder in der Kirchenpflege vertreten. Freie Sitze in der 
Kirchenpflege werden jährlich an einer Kirchgemeinde-Versammlung zur Wahl 
traktandiert.  
 
Gem. § 58.1 KO ist im ersten Wahlgang jedes stimmberechtigte Mitglied der 
Kirchgemeinde wählbar. 

 
6. Informationen und Impressionen aus der Kirchgemeinde 

 
7. Verschiedenes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stimm- und wahlberechtigt in den Angelegenheiten der Landeskirche und ihrer Kirchgemeinden sind 
die schweizerischen und ausländischen Kirchenmitglieder, welche das 16. Altersjahr zurückgelegt 
haben und nicht aus anderen Gründen auf Grund von § 59 Kantonsverfassung² vom Stimmrecht 
ausgeschlossen sind (§ 4 Kirchenordnung). 

 
Gegen die Beschlüsse einer Kirchgemeindeversammlung kann das Referendum ergriffen werden. 
Einzelheiten sind in § 28 der Geschäftsordnung für KGV festgelegt. 


